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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
54677 Köln

Auftrag und Auftragsdurchfüh rung

Die Geschäftsführung der

Regionalwert AG Rheintand

Satierring 32
50677 Köln

hat mich beauftragt, den Jahresabschtuss zum 31. Dezember 2019 zu erstetten.

Der Auftrag zur Erstettung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 ergibt sich aus
dem Beratungsvertrag.

Der Jahresabschtuss wurde nach den für kteine Kapitatgesettschaften gettenden Gliede-
rungsvorsch riften erstettt.

Dar"über hinausgehende Ausweis-, Bewertungs- und Ertäuterungsvorschriften wurden - so-
weit erfordertich - beachtet.

Die Durchführung des Auftrages erfotgte im Monat Februar.

Eine Votlständigkeitserktärung, in der die Geschäftsführung versichert, dass atte zur Erstet-
lung des Abschtusses erfordertichen Nachweise und Auskünfte zur Verfügung gestettt bzw.
erteitt wurden, habe ich zu meinen Arbeitspapieren genommen. Ebenso sind nach dieser
Erktärung nach Abtauf des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung auf-
getreten.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantworttichkeit sind, auch im Verhättnis
zu Dritten, die diesem Bericht ats Anlage beigefügten "Atlgemeinen Auftragsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevottmächtigte und Steuerberatungsgeseltschaften" maßgebend.

Auskünfte erteitte die Geschäftsführung.
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rhein land
5O677 Köln

Rechtliche Verhättnisse / Wirtschaftliche Grundlagen

Satierring 32
5O677 Köln

Gründung und Gesetlschafts- Die Gesettschaft wurde mit Gesettschaftsvertrag vom
vertrag: 18.04.2016, UR Nr.675l16 H des Notars Hermanns

Schumacher, errichtet.

Firma:

Rechtsform:

Sitz:

Ort der Geschäftsteitung :

Eintrag in das
Handetsregister:

Gegenstand des Unterneh-
mens:

Geschäftsjahr:

Dauer der Gesettschaft:

Stammkapitat:

Regionatwert AG Rheintand

AG

Kötn

Amtsgericht Kötn
88066
(Eintragung am 30.06.201 6)

1. Die Gesettschaft witt die Wirtschaft in der Region
Rheinland nachhattig, ökotogisch und sozial weiter-
entwicketn. 2. Gegenstand des Unternehmens ist die
Schaffung eines Wertschöpfungsverbunds mit Fokus
auf Land- und Forstwirtschaft, Lebensmitteterzeu-
gung, - weiterverarbeitung, -handel und Energie so-
wie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Von
diesem Verbund sotten seine Mitgtieder, das Unter-
nehmen setbst sowi e Erzeu ger, Weiterverarbeiter,
Händler, Dienstteister und Verbraucher profitieren.
3. Soweit die Gesettschaft zum Zweck der Verwirkti-
chung des Unternehmenszwecks Beteitigungen an
anderen Unternehmen erwirbt, strebt die Gesetl-
schaft an, dies überwiegend durch Mehrheitsbeteiti-
gungen zu reatisieren. 4. Der Gesettschaft ist jede
wirtschafttiche, wissenschafttiche und kutturette
Betätigung gestattet, die geeignet ist, mittetbar oder
unmittelbar den Zweck des Unternehmens zu för-
dern. 5. Die Gesettschaft wird ihr Wirken durch Sozi-
at- und Ökobitanzen transparent machen.

01 .U .2A19 bis 31 .1 2.201 9

Die Gesetlschaft ist auf unbestimmte Zeit geschtos-
sen.

EUR 1.170.500,00
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
50677 Köln

Vorstand:

Regutarien:

Dorte Gothe, Bonn

lst nur ein Vorstand berufen, so vertritt dieser die
Geseltschaft atteine. Sind mehrere Vorstände be-
stetlt, so wird die Gesetlschaft durch zwei Vorstände
geme'insam oder durch einen Vorstand mit einem
Prokuristen vertreten.

Der Vorjahresabschtuss des Abschtussprüfers RNW
Rhei n-Neckar Wirtschaftsprüfung GmbH wurde durch
die Gesettschafterversammtung vom 26. Juni 2019
festgestettt.

Dem Vorstand wurde Enttastung erteitt.

Die Hauptversammtung vom 26. Juni 2019 hat die
Erhöhung des Grundkapitats um bis zu
585.000,00 EUR auf bis zu 1.755.500,00 EUR be-
schtossen.
Eintragung im Handetsregister am 05.Juti 2019

Seite 5 von 20

ffi



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
5A677 Köln

Erstel[ung des Jahresabschlusses, Bestandsnachweise, Gliederung und Bewer-
tung

Rechnungswesen

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspfticht.

Das Unternehmen hat eine den gesetztichen Vorschriften entsprechende Buchführung er-
stettt.

Die anfattenden Geschäftsvorfätte wurden von mir erfasst und unter Anwendung des EDV-

Buchführungssystems der Wotters Kluwer Software und Service GmbH ausgewertet.

Die Ordnungsmäßigkeit des ADDISON-Buchführungsprogramms wurde durch Einzetsys-
temprüfung der ERNST & YOUNG, Wirtschaftsprüfungsgesettschaft in Stuttgart, am
20. Juti 2017 bestätigt.

Die Buchführung und das Betegwesen entsprechen nach meiner Feststettung den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung.

Der Jahresabschtuss schtießt an den materietI unveränderten Jahresabschtuss zum
31.12.2018 an. Über die erfordertichen Um- und Nachbuchungen wurde eine Buchungsan-
weisung angefertigt.

Bestandsnachweise

Forderungen und Verbindtichkeiten sind durch Satden- und Nachtragstisten betegt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und sonstigen Verbindtichkeiten sind durch Einzet-
aufstetlungen betegt.

Für die Rückstettungen tiegen die erfordertichen Berechnungsuntertagen vor.

Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Die geltenden handetsrechttichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschtuss angewandten Bewertungsmethoden wurden
beibehatten.

Die Bewertung erfotgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB.
Grundsätztiche Anderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswaht-
rechten sind nicht zu verzeichnen.
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
5O677 Köln

Die Gesettschaft macht von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstettung der
Gewinn- und Vertustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB Ge-

brauch. :

Der Anhang enthätt Pftichtangaben der §§ 284, 285 HGB sowie sonstige nach HGB und

GmbHG I AktG erfordertichen Angaben und Ertäuterungen, soweit die darzustetlenden
Sachverhatte vortiegen.

lm Übrigen wird auf die Angaben zu den Bitanzierungs- und Bewertungsmethoden der Ge-

settschaft im Anhang verwiesen.

Gtiederung

Die Gtiederung der Positionen der Bitanz und Gewinn- und Vertustrechnung erfolgte unter
Anwendung der handetsrechttichen G Iiederungsvorsch riften.

Die in § 266 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihen-
folge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Vertustrechnung wurde in Staffetform nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestettt.

Die in § 275 HGB bezeichneten Fosten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihen-
folge ausgewiesen.

Einzetheiten sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu den einzetnen Posten des Jah'
resabschtusses zu entnehmen.

Seite 7 von 20

ffi



.TAHRESAB§CHLUSS zum 3i. Dezember
Regionalwert AG Rheinland
50677 Kiitn

2019

Bescheinigung

lch habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Vertustrechnung sowie Anhang - der Regionatwert AG Rheintand für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen
handelsrechttichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstettung waren die von mir geführten ßücher und die mir darüber hin-
aus vorgelegten Belege und Bmtandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe,
sowie die mir erteitten Auskünfte.

sowie die den

zung liegen der Verantwortung

Königswinter, den 21.02.2020
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Die
deutschen Bestimmungen der Sat-

6esetlschaft.

lch habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Br:ndessteuerberater.
kammer zu den Grundsätzen für die [rstettung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser
umfasst die fntwicklung der Bitanz und der Gewinn- und Vertustrechnung sowie des An"
hangs auf der Buchführung und des lnventars sowie der Vorgaben zu den anzu-
wendenden und Bewertungsmethoden.

f .&m.Lr'lEtke Warrnsbach
§teserberaterin



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
50677 Kötn

ANLAGEN
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rhein land
5O677 Köln

ll. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

2019
EUR

2019
EUR

2018
TEUR

1. Rohergebnis
2. Personataufwand

a) Löhne und Gehätter
b) soziate Abgaben und Aufwendun-

gen für Attersversorgung und für
Unterstützung

18.712,01

-60.368,80

-7.434,97 -67.803,77

3. Abschreibungen
a) auf immaterielte Vermögensge-

genstände des Antagevermögens
und Sachanlagen

4. sonstige betriebtiche Aufwendungen
5. Zinsen und ähntiche Aufwendungen
6. Ergebnis nach Steuern

7. Jahresfehlbetrag

-3.343,60
-40.470,'12

125,O0
-92.780,4E

-2

-52.

0
-104

-92.780,48 -104

Seite11von20
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
50677 Köln

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Die Regionatwert AG Rheintand hat ihren Sitz in Kötn und ist eingetragen in das Handetsre-
gister beim Amtsgericht Kötn (Reg.Nr. 88066).

Der vortiegende Jahresabschtuss für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte nach den Vorschriften
des Handetsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichttinie-Umsetzungsgesetz (BitRUG)
und den Vorschriften des Aktiengesetzes sowie den einschtägigen Bestimmungen der Sat-
zung.

Die Gese[tschaft ist eine kteine Kapitatgesetlschaft im Sinne des § 257 Abs. 1 HGB sowie ei-
ne Kleinstkapitatgesettschaft im Sinne des 5 267a Abs. 1 HGB.

Der Abschtuss umfasst die Bitanz, die Gewinn- und Vertustrechnung und den Anhang. Die
Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs.2 HGB nach dem Gesamtkosten-
verfahren aufgesteItt.

Die Gesettschaft nimmt die für kteine Kapitatgesettschaften gettenden Angaben Erteichte-
rungen der §§ 274a,276 und 288 HGB teitweise in Anspruch.

Die Geseltschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs.1 Satz 4 HGB Gebrauch
gemacht und auf die Aufstettung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

lm Jahresabschluss sind sämttiche Vermögensgegenstände, Schutden, Rechnungsabgren-
zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthatten, soweit gesetztich nichts anderes be-
stimmt ist.

Die Vermögensgegenstände und Schutden wurden zum Abschtussstichtag einzeln bewertet.

Verrechnungen zwischen Aktiv- und Passivseite sowie Aufwendungen und Erträge haben
nicht stattgefunden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dauernd dem Ge-
schäftsbetrieb zu dienen.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immaterietten Vermögensgegenstände werden [inear
pro rata temporis Über die voraussichtliche Nutzungsdauer ptanmäßig linear abgeschrie-
ben.

Finanzantagen sind zu Anschaffungskosten/ Einbringungswerten bitanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominatbetrag angesetzt.

Die ftüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
5A677 Köln

Ausgaben vor dem Abschtussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-
sem Tag darstetten, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bitdung der Rückstettungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindtichkei-
ten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüttungs-
betrages angesetzt.

Die Verbindtichkeitän werden mit dem jeweitigen Erfüttungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicktung der immaterietten Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzan-
lagen wird auf den Antagespiegel verwiesen.

Die Gesettschaft besitzt nachfotgende Kapitatanteite an Unternehmen, bei denen der An-
teitsbesitz der Herstettung einer dauernden Verbindung dient:

Breuner Hof KG
Sitz: Lindtar, Gründung am 29. Februar 2016
Persöntich haftende Gesettschafter: Atbrecht Burgmer, Lindtar
Beteitigung EUR 269.000,00; Stammkapitat: EUR 780.500,00
Eigenkapitat: EUR 675.499,25 (31 .12.2018: EUR 675.323,78 )

Jahresergebnis 2019 EUR 34.451,56 (31 .17.2018: EUR - 32.033,21 )

Regionalwert Verwaltungs GmbH
Sitz: Kötn, Gründung am 1 4.1 2.2O1 7, HR-Eintrag: 22.01 .201 8
Beteitigung EUR 25.000,00; Stammkapitat: EUR 25.000,00
Jahresergebnis 201 9 : EUR 623,22 (31 .12.241 8 EU R 422, 60)

Regionalwert Rheinland Beteiligungs GmbH & Co. KG
Sitz: Kötn, Gründung am 24.01.2018,
Beteitigung EUR 275.350,00; Stammkapitat: EUR 275.000,00
Jahresergebnis 2019: EUR - 852,1 1 {31.12.2018 EUR -2.321,47)

Die Geseltschaft hat nachfotgende Austeihungen an verbundene Unternehmen vergeben:

Die Gesetlschaft hat gegenüber der Regionatwert Rheintand Beteiligung GmbH & Co. KG ein
Dartehn in Höhe von EUR 100.000,00 ausgegeben. Das Dartehn wird mit 1,5% verzinst und
hat eine Laufzeit von mehr ats 5 Jahren.

Eigenkapital

Das Grundkapitat beträgt zum 31 .12.7019 EUR 1.170.500,00.

Es ist eingeteitt in 2.341 Stück Aktien zum Nennwert von je EUR 500,00

Die Hauptversammtung vom 26. Juni 2019 hat die Erhöhung des Grundkapitats um bis zu
585.000,00 EUR auf bis zu 1.755.500,00 EUR beschtossen.

Die Eintragung im Handetsregister erfotgte am 05.Juti 201 9

Bis zum Abtauf der Zeichnungsfrist am 29.A2.2020 wurden atte 1 .170 Aktien gezeichnet.
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rhein land
50677 Kdln

Es handett sich um vinkutierte Namensaktien.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstettungen enthalten im Wesenttichen Rückstettungen für Erstettungs-,
Prüfungs- und Beratungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindtichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesenttichen Rech-
nungen über Beratungskosten.

Die sonstigen Verbindtichkeiten beinhatten El)R 1.704,43 (Vorjahr EIJR 4.741,45) gegenüber
dem Vorstand.

Sämtliche Verbindtichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpf lichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bitanz ausgewiesene oder vermerkte finanziette Verpftich-
tungen, die für die Beurteilung der Finanztage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Am Bitanzstichtag war im Unternehmen durchschnitttich ein Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschtuss des Geschäftsjahres 31.12.2019 sind fotgende Vorgänge von besonderer
Bedeutung eingetreten :

Nach Abschtuss des Geschäftsjahres 31.12.2019 wurden der Tochtergesetlschaft Regional-
wert Rheintand Beteitigung GmbH & Co. KG weitere Dartehen in Höhe von EUR 100.000,00
zur Finanzierung von Beteitigungen zur Verfügung gestettt.

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schtägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 92.780,48 auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Organe

Mitgtied des Vorstandes ist seit der Gründung:

ausgeübter Beruf

Dorte Gothe Beraterin, Bonn

ln der Zeit vom 01 .01.2019 bis 31 .12.2019 wurden an das Vorstandsmitgtied Vergütungen in
Höhe von EUR 54.000,00 gezahtt.
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JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2019
Regionalwert AG Rheinland
5O677 Köln

Dorte Gothe

Der Aufsichtsrat setzt sich wie fotgt zusammen:

ausgeübter Beruf:

Stefan Gothe GeschäftsfÜhrender Gesellschafter, Bonn

Jakob Gieten Geschäftsführer, Unternehmer, Kötn

Atbrecht Everhard Burgmer Landwirt, Lindlar

Benjamin Fröhting GeschäftsfÜhrer, Bonn

Hans v. Hagenow Landwirt, ZÜtpich'Oberetvenich

Sven Johannsen Unternehmer, Kötn

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist Stefan Gothe. Der stettvertretende Vorsitzende ist Jakob
Gieten.

Die Mitgtieder des Aufsichtsrates erhietten keine Vergütung

Kötn, den 20.02.2020
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Allgemeine Auftragsbeding u n gen (AAB)
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: 
^^ai 

2018

Die fotgenden AAB getten für Verträge zwischen zur unbeschränkten Hitfeteistung in Steuersachen Befugten - im Nachfolgenden auch ,,Berater"
genannt - und ihrem Auftraggeber - im Nachfotgenden auch ,,Mandant" genannt -, sowie für Anspr"üche Dritter aus dem Steuerberatungsvertrag,

ioweit nicht etwas änderes ausdrücktich schrifttich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Die nachfotgenden AAB getten

insbesondere für den Steuerberatungsvertrag zwischen Steuerberaterin Etke Warmsbach, Eichenbachstraße 11, 53639 Königswinter und der

Regionatwert AG Rheintand, Sa(ierring 32,50677 Kötn vom 14.08.2017.

§ 1 Auftragsumfang
(1 ) Für den Umfang der vom Berater zu erbringenden Leistungen ist der schrifttich oder mündlich erteitte Auftrag maßgebend.

(2) Sofern auständisches Recht zu berücksichtigen ist, bedarf dies der ausdrÜcklichen schrifttichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag wird näch den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung durchgeführt.

(4) Kann der Berater den Mandanten zwecks Abstimmung über, die Eintegung von Rechtsmittetn bzw. Rechtsbehelfen nicht erreichen, ist

der Berater befugt und verpftichtet, fristwahrende Handlungen vorzunehmen.

(5) Der Berater wird die vom Mandanten übermittetten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben und Betege, ats richtig zu Grunde.te-
gen. Sofern der Berater Unrichtigkeiten oder Widersprüche feststellt, ist er verpftichtet, den Mandanten darauf hinzuweisen. lm Üb'

iigen besteht keine Pflicht des Beraters, ihm bei Getegenheit bekannt gewordene Sachverhatte auf ihre steuerliche Retevanz hin zu

überprüfen.

(6) Die überprüfung übertassener Untertagen und Betege, insbesondere BuchfÜhrung und Bilanz mit Gewinn- und Vertustrechnung, auf
Vottständigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Richtigkeit obtiegt dem Berater nur, wenn dies gesondert schriftlich vereinbart ist.

(7\ Der Berater ist nicht verpftichtet, den Mandanten auf Anderungen der Rechtstage oder sich daraus ergebende Fotgerungen hinzuwei-

sen, wenn die beruftiche Außerung abschtießend erfotgt ist-

(S) Eine Offentegung nach § 325 HGB im etektronischen Bundesanzeiger obtiegt ausschtießlich dem Mandanten, sofern nicht eine geson-

derte tseauftragung schrifttich erfolgt ist.

5 2 Pflichten des Mandanten

(1) Der Mandant ist verpflichtet mitzuwirken, soweit dies zur ordnungsgemäßen Ertedigung des Auftrags erforderlich ist- Er hat insbe-

sondere dem Berater unaufgefordert atte für die Ausführung des Auftrags notwendigen und erforderlichen Untertagen und lnforma-

tionen vottständig und rechtzeitig zu übergeben. Hierzu gehört insbesondere die schrifttiche Ein\/iltigung, dass der Mandant mit der

Erhebung und Späicherung seiner personenbezogenen Daten einverstanden ist, um ihn eindeutig zu identifizieren, angemessen des

zu beraten und zu vertreten, sowie zur Führung der Korrespondenz und Abwicktung eventue(ter Haftungsansprüche und Gettendma-

chung von Ansprüchen gegen den Mandanten. Die Untertagen sind so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Berater noch eine ange-

messene Zeit für die Bearbeitung yerbteibt. Entsprechendes gitt für die Unterrichtung des Beraters über atte Vorgänge und Umstän'

de, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können.

(2\ Der Mandant hat atte schrifttichen, mündlichen oder etektronisch übermittelten Mitteitungen des Berater§ zur Kenntnis zu nehmen.

ln der Art der übermitttung ist der Berater grundsätztich frei. Sotlte der Mandänt Fragen zu den Mitteitungen haben oder deren Re-

tevanz nicht nachvo[[ziehen können, hat er unverzüglich mit dem Berater RÜckprache zu nehmen.

(3) Der Mandant wird attes untertassen, was auf die Unabhängigkeit des Beraters oder seiner Erfütlungsgehilfen Einftuss nehmen könnte.

(4) Der Mandant wird Arbeitsergebnisse des Beraters nur mit dessen schriftticher Einwittigung Dritten zugängtich machen, soweit sich

diese Einwittigung nicht bereits aus dem Auftragsinhatt ergibt, Er wird auch die Urheberrechte des Beraters beachten.

(5) Setzt der Berater im räumlichen Bereich des iländanten Hard- und Software ein - wozu er befugt ist -, hat der Mandant den diesbe-

zügli€hen Anweisungen des Beraters im Hinbtick auf die Bedienung, Nutzung und Beachtung von Rechten Dritter uneingeschränkt
Folge zu teisten. Der Mandant ist nach Vertragsbeendigung zur weiteren Nutzung der Hard' und Software zur Vermeidung schwer-

wiegender Nachteite - unter Beachtung der Anweisungen des Beraters - berechtigt, wenn der Nutzungszeitraum unter Vereinbarung

einer angemessenen vergÜtung festgetegt wird.

(6) Der Mandant wird für die Eintegung von Rechtsbehetfen alter Art und seine Vertretung vor Behörden und Gerichten dem Berater ei-
nen gesonderten Auftrag und eine gesonderte schrlfttiche Votlmacht erteiten. lnsbesondere der Auftrag zur Ktageerhebung Ist nur

wirksam, wenn diesem eine schrifttiche Prozessvottmacht beigefügt ist'

§ 3 Unterlassene trlitwlrkung und anderer Verzug des liandanten

Unterlässt der Mandant eine ihm nach § 2 oder sonstige obtiegende Mitwirkung oder nimmt er die vom Berater angebotene Leistung
nicht ab, ist der Berater berechtigt, eine angemessene Frist zur Vornahme der Mitw,rkungshandtung bzw. zur Abnahme der Leistung

mit der Erktärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Abtauf der Frist abtehnt. Der Berater kann nach erfolglo-
sem Ablauf der durch ihn gesetzten Frist den Vertrag fristtos kündigen (vgt. § 12 Abs. 2 dieser AAB i. V. m. 5 626 BGB). Hiervon un-

berührt bteibt der Anspruch des Beraters auf Ersatz der ihm durch Verzug oder untertassene Mitwirkung des Mandanten entstande'
nen Mehraufwendungen und des verursachten Schadens. Dies gilt auch dann, wenn der Berater von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

S 4 Älitwirkung Dritter
(1) Der Berater ist unter Beachtung der DSGVO berechtigt, zur Ausführung des Auftrags personenbezogene Daten des Mandanten ma-

schinett zu erheben und in einer automatisieften Datei zu verärbeiten. ln Erfüttung se'iner Pflichten nach der DSGVO ist der Berater

berechtigt, einen Datenschutzbeaufträgten zu bestetlen. Der Berater hat dafür zu sorgen, dass dieser entsprechend 5'5 zur Ver-
schwiegenheit verpf lichtet ist.

12\ Der Berater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, datenverarbeitende Unternehmen (Rechenzentren) und fach-
kundige Dritt€ hinzuzuziehen. Aus diesem Grund hat der Mandant (bei Zusammenveranlagung beide Ehegatten) dem Berater eine
Einwittigung g€mäß DSGVO in Form einer Erktärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handtung, mit der der lvlandant

Zu verstehen gibt, dass er mit der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist, zur Verfügung zu

stetten. Der Berater wird bei der Hinzuziehung fachkundiger Dritter und Däten verarbeitender Unternehmen dafÜr sorgen, dass die'
se entsprechend § 5 zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Der Berater ist berechtigt, im Rahmen des ihm vom Mandanten erteit'
ten Auftrages maschinell personenbezogene Daten zu erheben, in automatisierten Dateien zu verarbeiten oder einem Dienstleister

zur Datenaufbereitung zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.



{3) Der qerater ist berechtigt, im Fa[[ der Besteltung von Vertretern (§ 69 StBerG) oder Praxistreuhändern (§ 71 StBerc) diesen Einsichr
in die Handakten im sinne des § 66 Abs- 2 StBerG zu gewähren.

g 5 Pflicht zur Verschwiegenheit

(1) Der Berater ist verpftichtet, nach Maßgabe der Gesetze über atle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auf-
trags zur Kenntni§ getangen, Stittschweigen zu bewahren. Diese Verschwiegenheitspflicht obtiegt ihm auch nach Beendigung des
Vertragsverhä[tnisses. Dies gitt im gleichen Umfang für die Mitarbeiter des Beraters und einem nach DSGVO bestellten Datenschutz-
beauftragten oder von ihm beauftragte Dienstleister zur
Datenaufbereitung.

(2) Die Pfticht zur Verschwiegenheit besteht nicht, sofern die Offentegung zur Wahrung berechtigter lnteressen des Beraters erforder-
lich ist. Der Berater ist insbesondere insoweit von der Verschwiegenheitspfticht entbunden, a[s er nach den Versicherungsbedingun.
gen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur lnformation und Mitwirkung in einem Versicherungsfatt verpftichtet ist,

(3) Der Berater darf nur mit Einwitligung des Mandanten Berichte, Gutachten und sonstige schrifttiche Unterlagen über die Ergebnisse
se'iner Tätigkeit Dritten übergeben.

{4) Die gesetzlichen Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach S 102 AO, § 53 StPO, S 383 ZPO bteiben unberührt.
(5) Die Pfticht zur Verschwiegenheit entfättt, sofern der Mandant den Berater schrifttich davon entbindet. Der Berater ist befugt, im

FatI der Uriwandtung seines Unternehmens, der Aufnahme Dritter ats Geseltschafter oder einer vottständigen oder teitweisen Veräu-
ßerung seines Unternehmens an Dritte, dem neuerl Gesetlschafter, Unternehmer oder Unternehmensnachfolger sämttiche der Ge-
heimhaltung unterliegenden Untertagen und lnformationen zu offenbaren. Die Pfticht zur Verschwiegenheit entfättt auch dann, so-
fern und soweit dies zur Durchführung einer Zertifizierung des Beraters erforderlich ist und der Zertifizierende über seine Ver-
schwiegenheitsPfticht belehrt w{rde. Der Mandänt ist jederzeit befugt, das vgrstehende Einverständnis zu widerrufen oder aber sich
vom Vertrag zu lösen. Diese Einwiltigung umfasst nicht ein Einverständnis Dritter (2. B. Kinder, Ehegatte].

(6) Der Berater hat bei der Versendung von Schriftstücken jeder Art auf Papier oder in etektronischer Form die Pfticht zur Verschwie.
genheit zu beachten. Auf Seiten des Mandanten sorgt dieser für die Verschwiegenheit beim Empfang der Schriftstücke in jeder Art,
insbesondere im Fax- und E-Mail-Verkehr.

17\ Der Berater ist grundsätzlich nicht berechtigt, gegenüber dem Mandanten bestehende Honorarforderungen an Dritte abzutreten.

§ 6 Beseitigung von lrtängeln

(1) Der Mändant hat gegen den Berater einen Anspruch auf die Beseitigung etwaiger Mänget. Er hat dem Berater innerhatb einer ange-
messenen Frist Gelegenheit zur NacherfÜttung zu geben. Handett es sich um einen Dienstvertrag im Sinne der gS 611 , 675 BGB, kann
der Mandant das Recht auf Nachbesserung ablehnen, wenn derVertrag bereits beendet war und derMangel erst im Nachhinein fest-
gestettt wurde.

(21 (2) Werden die gettend gemachten Mänget nicht innerhatb einer angemessenen Frist beseitigt oder wird die Mängetbeseitigung durch
den Berater abgetehnt, kann der Mandent auf Kosten des Beraters die Mänget durch eine andere zur Steuerberatung berechtigte
Person beseitigen lassen bzw. nach seiner Waht die Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags vertangän.
Der Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mänget ist unverzüglich schrifttich gettend zu machen. Er verjährt nach den gesetztichen
Bestimmungen.

(3) (3) Offenbare Unrichtigkeiten - insbesondere Schreib- und Rechenfehter - können vom Berater jederzeit auch Dritten gegenüber be-
richtigt werden. Für die Beseitigung sonstiger Mängel Dritten gegenüber bedarf der Berater der Einwittigung des Mandanten. Dies
gitt nicht, wenn berechtigte lnteressen des Beraters den lnteressen des Mandanten vorgehen.

§ 7 Haftung
(1) Der Berater haftet fÜr eigenes Verschutden sowie für das Verschutden seiner Mitarbeiter. Er haftet nicht für das Verschutden fach-

kundiger Dritter (2. B. Rechtsanwalt), die vom Mandanten im eigenen Namen beauftragt wurden.
(2) Die Haftung des Beraters für einen nach Abs. 1 fahrtässig verursachten Schaden wird auf 1.000.000 € begrenzt.

1l) Sofern im Einzetfatl von der vorstehenden Haftungsregelung abgewichen werden sotl (insbesondere von der Haftung auf einen gerin-
geren ats den in Abs, 2 genannten Betrag), bedarf es einer gesonderten schrifttichen Vereinbarung, die dem Mandanten zusammen
mit diesen AAB bei Vertragsschtuss ausgehändigt wird.

(41 Dritten gegenüber haftet der Berater nur nach den Abs. 1 bis 3, soweit diese in den Schutzbereich des Steuerberatungsvertrags ein-
bezogen sind. Dies istnicht der Fa[t, wenn die Arbeitsergebnisse des Beraters (sämttiche Außerungen, Berichte, Guiachten usw.1,
die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen, ohne die schrifttiche Zustimmung des Beraters weitergegeben werden (vgt. § i
Abs. 4), e§ sei denn, dass sich die Einwitligung des Beraters zur Weitergabe bereits aus dem Auftrag ergibt.

(5) Von jeder Häftungsbegrenzung ausgenommen sind sotche für Schäden aus der Vertetzung des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit.

S I Verjährung

Der Anspruch des Mandanten auf Schädensersatz verjährt grundsätztich in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schtuss des Jahres,
in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant von Urnständen, die den Anspruch begründen, sowie von der person des
Schutdners Kenntnis ertangt oder ohne grobe Fahrtässigkeit erlangen musste. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder die grob fahrtäs-
sige Unkenntnis des Mandanten tritt Verjährung in fünf Jahren von Entstehung des Schadensersatzanspruches an oder ohne Rück-
sicht auf die Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrtässige Unkenntnis von dem Schaden in zehn Jahren ein, beginnehd mit der
Handlung der Pftichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden austösenden Ereignis. Maßgebtich ist die jeweits irüher endende
Frist.

S 9 Vergtitung

(1 ) Die VergÜtung (GebÜhren und Austagen€rsatz) des Beraters für seine Tätigkeit bemisst sich nach der jeweits maßgebtichen Steuerbe-
ratervergÜtungsverordnung (stBW), Dies gitt nicht, sofern die Parteien eine gesonderte Vergütung schriftlich väreinbart haben (2.
B. Beratungspauschate). Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass nach§ 4 Abs. 4 SIBW eine höhere oder niedrigere ats die ge-
setzliche Vergütung in Textform vereinbart werden kann.

(1) Sieht die Steuerberatervergütungsverordnung keine Regetung vor und haben die Parteien nichts gesondert vereinbart, steht dem Be-
rater die übtiche Vergütung gemäß §5 612 Abs. Z,632 Abs. Z BGB zu.

(3) Der Berater ist berechtigt, einen angemessenen Vorschuss für bereits entstandene oder voraussjchttich entstehende Honorare und
Auslagen zu fordern. Der Berater ist fÜr den Fatt, dass der Vorschuss nicht oder nicht rechtzeitig eingeht, berechtigt, §eine Tätigkeit
einzustetlen. Von der beabsichtigten Einsteilung der Tätigkeit ist der Mandant frühzeitig zu informieien. Hierbei isi der Mandant auf
die Nachteite aus der Einstettung der Tätigkeit hinzuweisen. Über die Einstetlung der Tätigkeit setbst ist der Mandant gesondert zu
informieren.



(4) Die Vorabankündigung (Pre-Notificätion) von SEPA-Lastschriften wird spätestens zwei Tage vor Fättigkeit versendet (verkürzte Vor-
tauffrist COR 1). sie wird in der Regel auf der Rechnung angegeben sein.

(5) Die Vergütung ist unverzügtich nach Rechnungslegung ohne Abzüge fättie,

(6) Der Berater kann die Herausgabe seiner Ergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Forderungen - insbesondere
Gebühren und Austagen - befriedigt ist. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Zurückbehattung nach den Umständen des Einzetfatts - ins-
besondere bei verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge - gegen den Grundsatz von Treu und Gtauben verstoßen
würde. Der Mandant ist berechtigt, einen angemessenen TeiI der Vergütung zurückzubehalten, bis berechtigterweise gettend ge-
machte Mänget durch den Berater beseitigt wurden-

17) Eine Aufrechnung des Mandanten mit dem Vergütungsanspruch des Beraters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass unbestrittene oder
rechtskräftig festgestellte Forderungen zur Aufrechnung gesteltt werden.

S 10 Aufbewahrung von Unterlagen

11) Der Berater hat die Handakten für eine Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpftichtung
erlischt vor Ablauf von zehn Jahren, wenn der B€rater den Mandanten schrifttich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu
nehmen und der Mandant nicht binnen sechs Monäten nach Erhatt des Aufforderungsschreibens diesem nachgekommen ist.

{2) sämttiche Untertagen sind unter Beachtung der DSGVO zu verwahreri. Sofern die Unterlagen durch den Berater entsorgt werden, hat
dies unter Beachtung der DSGVO 2u erfotgen-

tl) Handakten im Sinne dieser Vorschrift sind atte Schriftstückb, die der Berater aus Anlass seiner beruftichen Tätigkeit von dem Man-
danten oder für diesen erhalten hat. Dies gitt nicht für die Korrespondenz zwischen Berater und Mandanten und für Schriftstücke,
die der Mändant bereits in Urschrift oder Abschrift erha(ten hat. Entsprechendes gitt für zu internen Zwecken gefertigte Arbeitspa-
piere.

(4) Der Berater hat auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Beendigung des Beratungsvertrags, die Handakten innerhatb einer
angemessenen Frist trerauszugeben, Er hat jedoch das Recht, vor Herausgabe der Untertagen an den Mandanten Abschriften oder
Fotokopien zu fertigen. Das Zurückbehattungsrecht nach § 9 Abs, 6 bte'ibt hiervon unberührt.

§ 1 1 Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Beraters untertiegen dem Schutz des geistigen Eigentums. Der 
^ 

andant erhätt die schriftlichen Arbeitsergebnisse
zur vereinbarten (bestimmungsgemäßeh) Verwendung. Eine anderweitige Verwendung, wie beisp'ietsweise die Weitergabe an einen
Dritten für nicht steuertiche Zwecke bedarf der schriftlichen Zustimmung des Beraters.

§ 1 2 Vertragsbeendigung

(1) Der Vertrag endet durch Erfüttung des Vertrags, Abtauf der vereinbarten Laufzeit oder Kündigung. Er endet nicht durch Tod oder
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Mandanten. Er endet ebenso nicht, im Fatt der Beratung einer Gesettschaft, durch deren Auftö-
sung.

\2t Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag kann unter den Voraussetzungen der §§ 611, 675 BGB von jedem Vertragspärtner
nach Maßgabe der §§ 626 ff. BGB gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Sofern hiervon abgewichen werden sot[,
bedarf dies einer schriftlichen Vereinbarung der Pärteien. Diese ist gesondert zu erstellen und soll dem Mandanten bei Vertraqs-
schluss mit den AAB ausgehändigt werden.

(l) lm Fa[[ der KÜndigung des Vertrags durch den Berater hat dieser zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Mandanten noch diejeni-
gen Handtungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dutden (2, 8. Fristverlängerungen]. lnsoweit wirkt die Haf-
tung des Beraters über das beendete Mandatsverhältnis hinaus fort.

(4\ Der Berater hat dem Mandanten bei Vertragsbeendigung aues, was er zur Ausführung des Auftrags erhatten hat oder erhätt und was
er aus der Geschäftsbesorgung ertangte oder erlangt, herauszugeben. Der Mandant hat insbesondere die ihm übergebene Hard- und
Software herauszugeben. Die Herausgabe der Hard- und Software sowie die von dem Berater an den i andänten heräuszugebenden
Untertagen erfolgt am Sitz des Beraters. Eine Übergabe erfotgt zu den üb(ichen Bürozeiten des Beraters.

§ 1 3 Vergütung bei vozeitiger Verträgsbeendigung

Endet der Vertrag vor seiner vouständ'igen Erfüttung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Beraters nach den gesetztichen
Bestimmungen. Soweit im Einzetfatt hiervon abgewichen werden sott, bedarf dies einer gesondert zu erstettenden schrifttichen Ver-
einbarung, die dem Mandanten zusammen mit diesen AAB bei Vertragsabschtuss auszuhändigen ist, Kündigt der Berater den Vertrag
fristlos, bteibt sein Anspruch auf Ersatz der ihm auf Grund der fristtosen Kündigung (2. B. wegen Verzugs oder unter{assener M,twir-
kung des Mandanten) entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens unberührt. Dies gilt auch dann, wenn der
Berater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

§ 1 4 Schriftformerfordernis

Schrifttiche oder mündtiche Nebenabreden zu dem Steuerberatungsvertrag
Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gitt auch für die

bestehen
Anderung

nicht. Anderungen und Ergänzungen dieses
des Schriftformerfordernisses.

§ 15 Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort
(1) FÜr den Auftrag, die Auftragsdurchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche der Verträgsparteien gitt ausschtießtich das

Recht der Bundesrepubtik Deutschtand.

(2) Erfül(ungsort ist der Wohnsitz des Mandanten, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist. lm Übrigen ist der Sitz des Beraters der
Erfültungsort.

§, 6 Gerlchtsstand und außergerichtliche Streitbeitegung
(1) Gerichtsstand ist der Ort der beruftichen Niedertassung des Beraters, wenn der Mandänt Kaufmann, juristische Person des öffentti-

chen,Rechts oder öffenttich-rechttiches Sonderuermögen ist. UnabhänEig davon ist der Berater berechtigt, den Mandanten 4n dessen
attgemeinen Gerichtsstand zu verktagen.

12) Nach dem Verbraucherstreitbeilequngsgesetz {VSBG) besteht für Verbraucher-Mandanten die tv{ögtichkeit der Schtichtung vor attge-
meinen Schtichtungsste[ten (5treitbeitegungsverfahren vor einer Verbraucher-Schtichtungs - stette). Der Berater nimmt an sotchen
Verfahren nicht teit.1



§ 17 SälYätQrirche Kläusel

Sotttes einze{ne AAB ganr oder teiiwei5e uflw}rksäm sein oder werden, so bielben die ändere§ Bestimmungen wirksant.

ger Unterzeichne. erktärt, dass e. die vorstehenden Ailgemeineo Aritlragsbedingungen geiesen hat. sie wu.den jhm erläutert und firit ihm die

Aitei-nativ€n erörtert- Von ihm gestellte fragen wufden umfassenC und äuireichend beäntwürte!- lnfolgedessen werden sie voltinhaittich

aneikannt

'2. - .\
"{-A sT7 l.a"t-F'r .uL I (.Lr LI] __
0atum

;-i;. t*" o";;",l-rn*, - Iä", veriahren wäre dres In Abwejchung
Anschrift und lvetrsite der Verbraucher'§chlichtußqs51el{e mitzutei[en,

ru § 16 abs. 2 sau 2 AAS ?u erktären und dem Verbraucher Angäben zu

s
Datum


